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Auf der Grundlage von § 37 Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes in der Fassung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. 

Nr. 5/2007 S. 69), zuletzt geändert am 11. September 2019 (Nds. GVBl. S. 261), hat das Präsidium der Ostfalia Hochschule 

für angewandte Wissenschaften – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (im Folgenden: Ostfalia) am 15.10.2020 die fol-

gende Prüfungsordnung für die Zertifikatsangebote der Fakultät Gesundheitswesen beschlossen. 
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§ 1 Zweck der Zertifikatsprüfungen 

Durch die Zertifikatsprüfungen soll nachgewiesen werden, dass in 
speziellen Themengebieten die erforderlichen Fachkenntnisse 
und Fähigkeiten auf Bachelor-Niveau erworben sind, um in den 
der Fachrichtung entsprechenden beruflichen Tätigkeitsfeldern 
auf Basis eines Theorie-Praxis-Transfers die fachlichen Zusam-
menhänge zu überblicken und selbständig und problemlösungs-
orientiert auf wissenschaftlicher Grundlage zu arbeiten. 

 
§ 2 Zertifikatsangebote und Hochschulzertifikate 

(1) Die Zertifikatsangebote bestehen aus  

a) einzelnen Modulen gem. Anlage 4, die unter themati-
schen Schwerpunkten gem. Anlage 5 zusammenge-
fasst werden und zertifiziert sind, sowie 

b) einzelnen Modulen gem. Anlage 6. 

Sie werden berufsbegleitend angeboten. 

(2) Auf Basis eines Kooperationsvertrages ermöglichen die da-
ran beteiligten Hochschulen, im Folgenden als Kooperati-
onshochschulen bezeichnet, gemeinsame Abschlüsse der 
Zertifikatsprogramme gem. Abs. 3, 4. 

(3) Werden mindestens zwei Module eines Schwerpunktes 
gem. Anlage 5 erfolgreich bestanden oder angerechnet, so 
wird ein „Certificate of Basic Studies“ vergeben. Gleiches 
gilt, wenn die Module an zwei Kooperationshochschulen 
gem. Abs. 2 absolviert werden. Der Zertifikatstitel entspricht 
dem Titel des jeweiligen Schwerpunktes.  

(4) Werden mindestens fünf Module erfolgreich bestanden o-
der angerechnet, von denen mindestens drei zu einem 
Schwerpunkt gem. Anlage 5 gehören, so wird ein „Diploma 
of Basic Studies“ vergeben. Gleiches gilt, wenn die Module 
an zwei oder mehreren Kooperationshochschulen gem. 
Abs. 2 absolviert werden. Der Zertifikatstitel entspricht dem 
Titel des jeweiligen Schwerpunktes, dem mindestens drei 
Module zugehören. Bei der Belegung von mehreren 
Schwerpunkten mit gleicher Modulanzahl wählt der/die Zer-
tifkatsstudent/in die Betitelung aus. 

(5) Über den Abschluss der Zertifikatsprogramme gem. Abs. 3, 
4 stellt die Hochschule ein Hochschulzertifikat (Anlagen 1 
und 2) aus. Werden die Module an mehr als einer Koopera-
tionshochschule absolviert oder angerechnet, wird das 
Hochschulzertifikat gem. Abs. 3, 4 von der Hochschule aus-
gestellt, an der in der zeitlichen Abfolge das letzte Modul 
absolviert wurde.   

(6) Werden einzelne Module oder Units erfolgreich absolviert, 
ohne die Voraussetzungen für eines der beiden Zertifikats-
programme nach Abs. 3 und 4 zu erfüllen, wird ein Modul-
zertifikat oder Unitzertifikat ausgestellt (vgl. Anlagen 3a und 
3b). 

 
§ 3 Zugang zu den Zertifikatsangeboten 

An den Zertifikatsangeboten können nur Personen teilnehmen, 
die über 

 einen Bachelorabschluss oder  

 eine einschlägige Berufsausbildung sowie eine mindestens 
einjährige, auf das angestrebte Modul oder Zertifikatspro-
gramm bezogene Berufsausübung verfügen oder 

 ihre Eignung in einem anderen Kontext nachweislich erwor-
ben haben. Die Feststellung der Eignung erfolgt durch den 
Prüfungsausschuss. 

 
§ 4 Prüfungsausschuss 

(1) Für die Durchführung der Prüfungen ist die Studiendekanin 
oder der Studiendekan verantwortlich (§ 45 Abs. 3 NHG). 
Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung 
der durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben 
wird aus den Mitgliedern der Fakultät ein Prüfungsaus-
schuss gebildet. Ihm gehören fünf Mitglieder an, und zwar 
drei Professorinnen oder Professoren, ein Mitglied, das die 
Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertritt und 
hauptamtlich oder hauptberuflich in der Lehre tätig ist, so-
wie ein studentisches Mitglied. Ist die Gruppe der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter nicht vorhanden, fällt dieser Sitz 
der Gruppe der Professorinnen und Professoren zu. Der 
Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz müssen von Profes-
sorinnen oder Professoren ausgeübt werden. Sie und die 
weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren 
Vertretungen werden durch die jeweiligen Gruppenvertre-
tungen zur Wahl vorgeschlagen und durch den Fakultätsrat 
gewählt. Das studentische Mitglied hat bei der Bewertung 
und Anrechnung von Prüfungen nur beratende Stimme. Die 
Studiendekanin oder der Studiendekan kann, falls sie oder 
er nicht als Mitglied des Prüfungsausschusses gewählt ist, 
an den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit beratender 
Stimme teilnehmen. 

(2) Der Prüfungsausschuss stellt die Durchführung der Prüfun-
gen sicher. Er achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser 
Prüfungsordnung eingehalten werden. Er berichtet regel-
mäßig der Fakultät über die Entwicklung der Prüfungen und 
Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform dieser Prü-
fungsordnung. 

(3) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthal-
tungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden 
den Ausschlag. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 
wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter die/der Vorsit-
zende oder stellvertretende Vorsitzende und ein weiteres 
Mitglied der Gruppe der Professorinnen und Professoren, 
anwesend ist. 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses be-
trägt drei Jahre, die des studentischen Mitgliedes ein Jahr. 

(5) Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses wird ein Er-
gebnisprotokoll geführt.  

(6) Der Prüfungsausschuss kann für die Dauer seiner Amtszeit 
Befugnisse widerruflich auf die Vorsitzende/den Vorsitzen-
den und die stellvertretende Vorsitzende/den stellvertreten-
den Vorsitzenden übertragen. Die übertragenen Befugnisse 
hat der Prüfungsausschuss konkret festzulegen. Der jewei-
lige Beschluss ist zu veröffentlichen. Die/der Vorsitzende 
bereitet unter Mitarbeit der übrigen Mitglieder die Be-
schlüsse des Prüfungsausschusses vor und führt sie aus. 
Sie/er berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese 
Tätigkeit, insbesondere über die Wahrnehmung der über-
tragenen Befugnisse. 
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(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, 
an der Abnahme von Prüfungen als Beobachtende teilzu-
nehmen. 

(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffent-
lich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren 
Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern 
sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

 
§ 5 Hochschulöffentliche Bekanntmachungen des Prüfungs-
ausschusses 

Der Prüfungsausschuss kann beschließen, dass die Entscheidun-
gen und andere Maßnahmen, die nach dieser Ordnung getroffen 
werden, insbesondere die Zulassung zur Prüfung, Versagung der 
Zulassung, Melde- und Prüfungstermine, Prüfungsfristen sowie 
Prüfungsergebnisse hochschulöffentlich in ortsüblicher Weise be-
kannt gemacht werden. Dabei sind datenschutzrechtliche Bestim-
mungen zu beachten. 

 
§ 6 Prüferinnen, Prüfer, Beisitzerinnen, Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer 
und die Beisitzerinnen und Beisitzer. Zur Abnahme von Prü-
fungen werden Mitglieder und Angehörige dieser Hoch-
schule bestellt, die in dem betreffenden Prüfungsfach oder 
in einem Teilgebiet des Prüfungsfaches zur selbständigen 
Lehre berechtigt sind. Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene 
Personen können in geeigneten Prüfungsgebieten zur Ab-
nahme von Prüfungen bestellt werden. Zur Prüferin oder 
zum Prüfer sowie zur Beisitzerin oder zum Beisitzer dürfen 
nur Personen bestellt werden, die mindestens die durch die 
Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifika-
tion haben. Zur Rolle der Beisitzerin oder des Beisitzers 
siehe § 9 Abs. 4. 

(2) Soweit Prüfungen studienbegleitend durchgeführt werden, 
ist die verantwortlich lehrende Person Prüferin oder Prüfer. 
§ 14 Abs. 1 gilt entsprechend. 

(3) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass den Studieren-
den die Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben 
werden. 

(4) Für die Prüferinnen und Prüfer sowie die Beisitzerinnen und 
Beisitzer gilt § 4 Abs. 8 S. 2, 3 entsprechend. 

 
§ 7 Modularisierung der Zertifikatsangebote 

(1) Die Module der Zertifikatsangebote können einzeln belegt 
werden. Sie werden mit Prüfungen abgeschlossen, auf de-
ren Grundlage Leistungspunkte nach dem European Credit 
Transfer and Accumulation System (ECTS) vergeben wer-
den. Für einen Leistungspunkt wird eine Arbeitsbelastung 
von 25 Stunden angenommen. Näheres hierzu ist in den 
Anlagen 4 und 6 geregelt. 

(2) Eine Modulprüfung besteht aus mehreren Prüfungsleistun-
gen (Teilprüfungen) oder aus einer Prüfungsleistung. Nähe-
res hierzu ist in den Anlagen 4 und 6 geregelt. Eine Mo-
dulprüfung ist bestanden, wenn alle zugehörigen Prüfungs-
leistungen mit mindestens „ausreichend“ bewertet wurden. 

(3) Studierende können an den Zertifikatsangeboten teilneh-
men, ohne eine Prüfung abzulegen. Sie erhalten auf Antrag 
von der/dem Prüfenden oder der/dem Modulverantwortli-
chen eine Teilnahmebescheinigung, wenn sie an mindes-
tens 75 Prozent des Kontaktstudiums des Moduls oder der 
Unit teilgenommen und mindestens 75 Prozent der Aufga-
ben, die für das Distanzlernen erteilt worden sind, bearbei-
tet haben. 

 
§ 8 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen von Modu-
len gem. Anlage 5 an einer Kooperationshochschule gem. 
§ 2 Abs. 2 erbracht worden sind, werden auf die Prüfungs-
leistungen nach Anlage 4 pauschal im Umfang der von der 
jeweiligen Hochschule vergebenen Leistungspunkte ange-
rechnet, sofern das zur Anrechnung gestellte Modul inhalt-
lich vergleichbar und demselben Schwerpunkt zugehörig ist 
wie dasjenige Modul, das im Wege der Anrechnung ersetzt 
werden soll. 

(2) An einer inländischen Hochschule sowie an einer ausländi-
schen Hochschule im Geltungsbereich des Übereinkom-
mens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hoch-
schulbereich in der europäischen Region vom 11. April 1997 
(BGBl. II 2007 S. 712) erworbene Studien- und Prüfungsleis-
tungen sowie an staatlichen oder staatlich anerkannten 
Berufsakademien erbrachte Studien- und Prüfungsleistun-
gen und beruflich, in der beruflichen Bildung oder Weiterbil-
dung oder einer anderen auf Dauer angelegten Tätigkeit er-
worbene Kompetenzen werden auf die Module der Zertifi-
katsangebote auf Antrag angerechnet, wenn keine wesentli-
chen Unterschiede zwischen den erworbenen Kompetenzen 
und den im Wege der Anrechnung zu ersetzenden Kompe-
tenzen nachgewiesen werden können. Die beruflich, in der 
beruflichen Bildung oder Weiterbildung oder einer anderen 
auf Dauer angelegten Tätigkeit erworbenen Kompetenzen 
werden im Umfang von höchstens 50 Prozent der für ein 
Zertifikatsprogramm zu vergebenden Leistungspunkte auf 
ein Zertifikatsprogramm der Kooperationshochschulen gem. 
§ 2 Abs. 2 angerechnet. Eine Anerkennung kann unter der 
Auflage einer Anpassungsmaßnahme erfolgen. 

(3) Über die Anrechnung von Leistungen entscheidet der Prü-
fungsausschuss auf Antrag der Studierenden in der Regel 
innerhalb von 4 Wochen. Die Entscheidung über die An-
rechnung wird auf der Grundlage angemessener Informati-
onen über die Qualifikationen getroffen, deren Anrechnung 
angestrebt wird. Die Verantwortung für die Bereitstellung 
hinreichender Informationen obliegt der Antragstellerin/dem 
Antragsteller. Die Beweislast, dass ein Antrag nicht die ent-
sprechenden Voraussetzungen erfüllt, liegt beim Prüfungs-
ausschuss.  

(4) Bei seiner Entscheidung lässt sich der Prüfungsausschuss 
von folgenden Grundsätzen leiten: 

 Die Leistungen werden angerechnet, wenn kein we-
sentlicher Unterschied nachgewiesen werden kann. 
Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine 
Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung in Hinblick 
auf die Bedeutung der Leistungen für den Zweck der 
Prüfungen nach § 1 vorzunehmen. 

 Die Grundsätze des Übereinkommens über die Aner-
kennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in 
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der europäischen Region vom 11. April 1997 (BGBl. II 
2007 S. 712) sind zu beachten.  

 Für die Anrechnung von Leistungen eines ausländi-
schen Studienganges sind die von der Kultusminister-
konferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebil-
ligten Äquivalenzvereinbarungen oder andere zwi-
schenstaatliche Vereinbarungen maßgebend. Soweit 
Vereinbarungen nicht vorliegen oder eine weiterge-
hende Anrechnung beantragt wird, entscheidet der Prü-
fungsausschuss. Zur Aufklärung der Sach- und Rechts-
lage kann eine Stellungnahme der Zentralstelle für aus-
ländisches Bildungswesen eingeholt werden. Abwei-
chende Anrechnungsbestimmungen auf Grund von Ver-
einbarungen mit ausländischen Hochschulen bleiben 
unberührt. 

(5) Die Noten von angerechneten Studien- und Prüfungsleis-
tungen werden - soweit die Notensysteme vergleichbar sind 
- übernommen und in die Berechnung der Gesamtnote ein-
bezogen. Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird der 
Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Die Anrechnung wird 
auf dem Zertifikat kenntlich gemacht. 

 
§ 9 Arten der Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungen können durch folgende Arten von Prüfungsleis-
tungen abgelegt werden: 

1. Klausur (Abs. 3) 

2. Mündliche Prüfung (Abs. 4) 

3. Referat (Abs. 5) 

4. Hausarbeit (Abs. 6) 

5. Erstellung und Dokumentation von Rechnerprogram-
men (Abs. 7) 

6. Projektarbeit (Abs. 8) 

7. Komplexe Aufgabe (Abs. 9) 

8. Kumulationsprüfung (Abs. 10) 

9. Kombinationsprüfung (Abs. 11) 

10. Elektronische Prüfung (Abs. 12) 

11. E-Portfolio (Abs. 13) 

12. Einsendeaufgabe (Abs. 14) 

13. Wiki (Abs. 15) 

14. Praxisbericht (Abs. 16) 

15. Posterpräsentation (Abs. 17) 

16. Kurztests (Abs. 18) 

17. Objective Structured Clinical Examination (Abs. 19) 

18. Wissenschaftliche Kurzdarstellung (Abs. 20) 

19. Beratung (Abs. 21) 

20. Konzept (Abs. 22) 

21. Lern- und Reflexionsaufgabe (Abs. 23). 

(2) Der Prüfungsausschuss kann bei Vorliegen triftiger Gründe 
auf Antrag einer Prüferin oder eines Prüfers oder auf ge-
meinsamen Antrag mehrerer Prüferinnen und Prüfer geneh-
migen, dass, neben der in der Anlage 4 oder 6 vorgeschrie-
benen Prüfungsleistung, eine andere Art der Prüfungsleis-
tung nach Abs. 1 angeboten wird. Im Antrag an den Prü-
fungsausschuss ist darzulegen, in welcher Weise den An-
forderungen einer fächerübergreifenden Prüfungsleistung  

(§ 14 Abs. 4) Rechnung getragen wird. Der Prüfungsaus-
schuss versagt die Zustimmung, wenn die Gleichwertigkeit 
nicht gewährleistet ist. 

(3) Eine Klausur ist eine in begrenzter Zeit, mit zugelassenen 
Hilfsmitteln und unter Aufsicht durchzuführende schriftliche 
Einzelprüfung, in der fachspezifische Fragen zu beantwor-
ten oder Aufgaben zu lösen sind. Die Bearbeitungszeit ist in 
der Anlage 4 oder 6 festgelegt. Den Prüfungstermin legt 
der/die Prüfende fest. 

(4) Eine mündliche Prüfung findet vor zwei Prüferinnen oder 
Prüfern (Kollegialprüfung) oder einer Prüferin bzw. einem 
Prüfer und einer oder einem sachkundigen Beisitzer/in oder 
Beisitzer als Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung statt. 
Die Dauer der Prüfung beträgt für jede/jeden zu Prüfende/n 
in der Regel dreißig Minuten. Den Prüfungstermin legt 
der/die Prüfende fest. Der Zweitprüferin oder dem Zweitprü-
fer obliegt die Protokollführung. Die Beisitzerin oder der Bei-
sitzer darf den oder die zu Prüfende/n weder befragen noch 
beurteilen. Ihr/Ihm obliegt im Wesentlichen eine Kontroll-
funktion für den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung und 
die Protokollführung. Es ist ein Ergebnisprotokoll anzuferti-
gen und von den Personen nach S. 1 zu unterschreiben. 

(5) Ein Referat umfasst: 

1. eine selbständige schriftliche Auseinandersetzung mit 
einem Thema aus dem Arbeitszusammenhang der 
Lehrveranstaltung unter Anwendung wissenschaftlicher 
Methoden, 

2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Er-
gebnisse im mündlichen Vortrag (ggf. unter Verwen-
dung digitaler Medien) sowie in einer anschließenden 
Diskussion. 

Die Bearbeitungszeit und die Dauer des mündlichen Vor-
trages legt die Prüferin/der Prüfer fest; die Bearbeitungszeit 
soll sechs Wochen nicht überschreiten. 

(6) Eine Hausarbeit ist eine vertiefte selbstständige schriftliche 
Auseinandersetzung mit einem Thema aus dem Arbeitszu-
sammenhang der Lehrveranstaltung unter Anwendung wis-
senschaftlicher Methoden. In geeigneten Fällen können die 
erarbeiteten Lösungen mündlich (ggf. unter Verwendung di-
gitaler Medien) erläutert werden. Die Bearbeitungszeit legt 
die Prüferin/der Prüfer fest, sie soll sechs Wochen nicht 
überschreiten. Die Prüferin/der Prüfer kann ebenfalls den 
Umfang bestimmen. 

(7) Die Erstellung und Dokumentation von Rechnerprogram-
men umfasst in der Regel: 

1. die Beschreibung der Aufgabe und ihrer Abgrenzung, 

2. die Erarbeitung theoretischer Voraussetzungen für die 
Bearbeitung der Aufgabe, insbesondere die Auswahl 
der geeigneten Methoden unter Einbeziehung und Aus-
wertung einschlägiger Literatur, 

3. die Formulierung der verwendeten Algorithmen in einer 
geeigneten Programmiersprache, 

4. das Testen des Programms mit mehreren exemplari-
schen Datensätzen und das Überprüfen der Ergeb-
nisse auf ihre Richtigkeit und 
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5. die Programmdokumentation insbesondere mit Angabe 
der verwendeten Methoden, des Ablaufplans, des Pro-
grammprotokolls (Quellenprogramm) und des Ergeb-
nisprotokolls. 

Die Bearbeitungszeit legt die Prüferin/der Prüfer fest, sie 
soll sechs Wochen nicht überschreiten. 

(8) Eine Projektarbeit umfasst insbesondere: 

1. die theoretische Vorbereitung des Projekts, 

2. den Aufbau und ggf. die Durchführung des Projekts 
und 

3. die schriftliche Darstellung der Arbeitsschritte des Pro-
jektablaufs und der Ergebnisse des Projekts sowie de-
ren kritische Würdigung. Die Prüferin/der Prüfer ent-
scheidet über eine zusätzliche mündliche Darstellung 
(ggf. unter Verwendung digitaler Medien). 

Die Bearbeitungszeit legt die Prüferin/der Prüfer fest, sie 
soll sechs Wochen nicht überschreiten. Wird die Projektar-
beit gem. Abs. 25 durch mehr als eine/n zu Prüfende er-
stellt, wird sie als Gruppenprojektarbeit bezeichnet. 

(9) Eine komplexe Aufgabe ist eine unter Anleitung der/des 
Lehrenden, ggf. über das Semester verteilte, von den Stu-
dierenden eigenständig auszuführende Auseinanderset-
zung mit Problemstellungen aus dem Arbeitszusammen-
hang der Lehrveranstaltung. Die Ergebnisse werden z. B. 
durch Protokolle, Berichte, Aufgabenzettel, Portfolios, Prä-
sentationen (ggf. unter Verwendung digitaler Medien) doku-
mentiert. Die Art und Anzahl, den Umfang sowie die Bear-
beitungszeit der Einzelleistungen legt die Prüferin bzw. der 
Prüfer fest. Die in den Anlagen 4 und 6 gekennzeichneten 
Prüfungen der komplexen Aufgabe werden mit „bestanden“ 
oder „nicht bestanden“ bewertet. In diesem Fall kann eine 
komplexe Aufgabe nur als bestanden gewertet werden, 
wenn die/der zu Prüfende auch die vom Prüfungsaus-
schuss für die Lehrveranstaltung festgelegte Anwesenheits-
pflichtquote erfüllt. 

(10)  Eine Kumulationsprüfung ist eine von der/dem zu Prüfen-
den eigenständig auszuführende Auseinandersetzung mit 
Themen der Lehrveranstaltung unter Berücksichtigung des 
für das Fachgebiet definierten Standards. Sie ist eine mehr-
teilige Prüfung, die sich aus Einzelleistungen in mündlicher, 
schriftlicher und/oder handlungsbezogener (z. B. Bewälti-
gung von Simulations- und Trainingsszenarien) Art zusam-
mensetzt. Die Art und Anzahl, den Umfang sowie die Bear-
beitungszeit der Einzelleistungen legt die Prüferin bzw. der 
Prüfer fest. Die in den Anlagen 4 und 6 gekennzeichneten 
Kumulationsprüfungen werden mit „bestanden“ oder „nicht 
bestanden“ bewertet. In diesem Fall kann die Prüfung nur 
als bestanden gewertet werden, wenn die/der zu Prüfende 
auch die für die Lehrveranstaltung vom Prüfungsausschuss 
festgelegte Anwesenheitspflichtquote erfüllt. 

(11) Im Rahmen einer Kombinationsprüfung werden zur Bewer-
tung einer Prüfungsleistung nach § 9 Abs. 3 eine oder meh-
rere mündliche oder schriftliche Leistungen, welche in der 
Lehrveranstaltung oder als Hausübung erbracht worden 
sind (Besondere Lehrveranstaltungsleistungen) ergänzend 
herangezogen. Diese Leistungen sind genau einer Prü-
fungsleistung und einem Prüfungstermin zugeordnet und 
dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfortschrit-
tes. Ihre Bewertung wird nicht explizit auf dem Zertifikat 
ausgewiesen, sie geht nach Maßgabe der Prüferin oder des 

Prüfers in die Bewertung der Prüfungsleistung mit einem 
Gewicht von max. 50% ein. Das Bestehen der Prüfung und 
die Bewertung der Prüfungsleistung nach § 9 Abs. 3 müs-
sen auch ohne besondere Lehrveranstaltungsleistung un-
eingeschränkt möglich sein. Die Form und die Anzahl der 
geplanten Besonderen Lehrveranstaltungsleistungen sowie 
die Verteilung der Bewertungsgewichte hat die Prüferin o-
der der Prüfer dem Prüfungsausschuss sowie den zu Prü-
fenden spätestens in der zweiten Woche des Lehrveran-
staltungszeitraums bekannt zu geben. Die Prüferin oder der 
Prüfer hat allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 
Lehrveranstaltung die Möglichkeit der Kombinationsprüfung 
anzubieten. Ferner hat sie oder er die zeitnahe Bewertung 
der Leistungen und deren Bekanntgabe zu gewährleisten. 
Erbringt eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer eine über-
nommene Besondere Lehrveranstaltungsleistung mit oder 
ohne triftigen Grund nicht, so hat sie oder er keinen An-
spruch auf Wiederholung. 

(12) Eine elektronische Prüfung ist eine Prüfung, die am Com-
puter mittels Rechnerprogramm durchgeführt wird, indem 
die Angaben der oder des zu Prüfenden entgegengenom-
men und mittels vorgegebener, nachvollziehbarer Kriterien 
bewertet werden. Die Programmierung muss folgende An-
forderungen sicherstellen: Die eingegebenen elektroni-
schen Daten müssen eindeutig und dauerhaft jeder/jedem 
einzelnen zu Prüfenden zugeordnet werden können. Jede/ 
Jeder zu Prüfende muss am Ende ihrer/seiner Bearbeitung 
die abgegebene Leistung bestätigen. Nach der Bestätigung 
muss eine Änderungsmöglichkeit der gespeicherten Daten 
ausgeschlossen sein. Die Festlegung der Anforderungen 
und der Bearbeitungsdauer sowie des Prüfungstermins er-
folgt durch die Prüferin oder den Prüfer. Die Prüferin oder 
der Prüfer hat den zu Prüfenden die Möglichkeit zu geben, 
sich vorab mit dem Prüfungssystem vertraut zu machen.  

(13)  Ein e-Portfolio ist eine intra- oder internetbasierte Sammel-
mappe, die verschiedene digitale Medien und Services inte-
griert. Die/der zu Prüfende kreiert und pflegt ein e-Portfolio 
als digitalen Speicher der Arbeitsergebnisse, die sie/er im 
Verlauf der Lehrveranstaltung erstellt. Die Anforderungen 
an das e-Portfolio legt die/der Prüfende fest. Die Prüferin/ 
der Prüfer kann eine zusätzliche mündliche Erläuterung 
(ggf. unter Verwendung digitaler Medien) festlegen. Die in 
den Anlagen 4 und 6 gekennzeichneten Prüfungen des e-
Portfolios werden mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ 
bewertet. In diesem Fall kann ein e-Portfolio nur als bestan-
den gewertet werden, wenn die/der zu Prüfende auch die 
vom Prüfungsausschuss für die Lehrveranstaltung festge-
legte Anwesenheitspflichtquote erfüllt. 

(14)  Einsendeaufgaben umfassen die selbstständige Bearbei-
tung von Aufgaben aus dem Arbeitszusammenhang einer 
Lehrveranstaltung unter Anwendung wissenschaftlicher Me-
thoden sowie die Übermittlung an die/den Prüfenden auf 
elektronische Weise. Die Art, Anzahl, den Umfang und die 
Bearbeitungszeit der Aufgaben legt die/der Prüfende fest. 

(15)  Ein Wiki ist eine Prüfung, bei der/die zu Prüfende ein 
Thema aus dem Arbeitszusammenhang der Lehrveranstal-
tung(en) vollständig, tiefgreifend und ausgewogen (mit 
Quellenangabe) sowie adressatenorientiert in Form einer 
enzyklopädischen Webseite erläutert und ggf. mit der Web-
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seite eines/einer anderen zu Prüfenden verlinkt. Die Bear-
beitungszeit legt die/der Prüfende fest, sie soll sechs Wo-
chen nicht überschreiten. 

(16)  Ein Praxisbericht ist eine Prüfung, in der die/der zu Prü-
fende zeigt, dass sie/er nach didaktisch-methodischer An-
leitung Studium und Praxis verbinden und die Phänomeno-
logie der Praxis auf wissenschaftlichem Niveau reflektieren 
kann. Der Praxisbericht umfasst insbesondere 

1. eine Beschreibung der Stelle, bei der das Praxisprojekt 
absolviert worden ist, 

2. eine Beschreibung der während des Projekts wahrge-
nommenen Aufgaben und 

3. eine kritische Auseinandersetzung mit den für das Pro-
jekt relevanten betrieblichen Teilbereichen unter Auswer-
tung einschlägiger Literatur. 

Die Prüferin/der Prüfer legt die Bearbeitungsfrist fest und 
entscheidet über eine zusätzliche mündliche Darstellung 
(ggf. unter Verwendung digitaler Medien). 

(17) Eine Posterpräsentation ist eine Prüfung, bei der der/die zu 
Prüfende die wesentlichen Inhalte einer wissenschaftlich 
bearbeiteten Themenstellung oder eines Projektes unter 
Anwendung gestalterischer Techniken im Posterformat dar-
stellt und präsentiert (ggf. unter Verwendung digitaler Me-
dien). Die gestalterischen Anforderungen legt die/der Prü-
fende fest. Gleiches gilt für die Bearbeitungszeit, diese soll 
sechs Wochen nicht überschreiten. 

(18) Die Prüfung Kurztests besteht aus mindestens vier Einzel-
tests, von denen der/die zu Prüfende mindestens 75 Pro-
zent absolvieren muss. Die Einzeltests finden semesterbe-
gleitend im Rahmen der Lehrveranstaltung statt. In ihnen 
sind in begrenzter Zeit und mit zugelassenen Hilfsmitteln 
schriftlich fachspezifische Fragen zu beantworten oder Auf-
gaben zu lösen. Die Anzahl und die jeweilige Bearbeitungs-
zeit legt der/die Prüfende fest. Die Endnote ergibt sich aus 
der Summe der in den Einzeltests erreichten Punkte. Die 
Wiederholungsprüfung in einem Semester, in dem die Lehr-
veranstaltung nicht angeboten wird, erfolgt als Klausur. Die 
Klausurdauer legt der Prüfungsausschuss fest. 

(19) Im Rahmen einer Objective Structured Clinical Examination 
ist ein Parcours von Prüfungsstationen zu bewältigen. Da-
bei werden sowohl die Kommunikation und der Umgang mit 
einem standardisierten Patienten als auch die Fertigkeiten 
praktischer Handlungen geprüft. Die Dauer der Prüfung legt 
der/die Prüfende fest.  

(20) Eine wissenschaftliche Kurzdarstellung ist eine schriftliche, 
unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden selbststän-
dig verfasste Ausarbeitung, in der die Bearbeitung eines 
Themas aus dem Arbeitszusammenhang des Studiengangs 
entworfen wird. Die wissenschaftliche Kurzdarstellung WK1 
umfasst insbesondere einen Themenvorschlag, einen Glie-
derungsentwurf, Erläuterungen zum Hintergrund des The-
mas sowie zur Zielsetzung der Ausarbeitung, zum Vorge-
hen, den Aufbau der Themenaufbereitung, die Darstellung 
der geplanten eigenständigen Leistungen und Literaturquel-
len. Die wissenschaftliche Kurzdarstellung WK2 setzt zu-
sätzlich eine fachlich vertiefte Auseinandersetzung mit ei-
nem Themengebiet voraus. Die Bearbeitungszeit, die sechs 
Wochen nicht überschreiten soll, und den Umfang legt 
die/der Prüfende fest. 

(21) Die Beratung stellt einen strukturierten Gesprächsprozess 
im Rahmen der Lehrveranstaltung dar, welcher die aktive 
Beteiligung der/des Studierenden erfordert. Die Beratung 
dient der Reflexion der beruflichen Identität und Karrierepla-
nung sowie der Reflexion der eigenen Kompetenzen und 
Entwicklungspotentiale. Die Beratung besteht aus der Teil-
nahme an der Lehrveranstaltung und einem persönlichen 
Beratungsgespräch (ggf. unter Verwendung digitaler Me-
dien). Die Beratung wird mit „bestanden“ oder „nicht be-
standen“ bewertet. Die Prüfung kann nur als bestanden ge-
wertet werden, wenn die/der zu Prüfende auch die für die 
Lehrveranstaltung vom Prüfungsausschuss festgelegte An-
wesenheitspflichtquote erfüllt. 

(22) Ein Konzept umfasst 

1. ein schriftliches Planungsdokument, in dem aus den ana-
lysierten Grundlagen eines Vorhabens, die Ziele sowie 
die Methoden, Strategien und Maßnahmen, mit denen 
diese Ziele erreicht und ggf. evaluiert werden können, de-
finiert werden, 

2. die Darstellung des Konzeptpapiers und die Vermittlung 
der Ergebnisse im mündlichen Vortrag (ggf. unter Ver-
wendung digitaler Medien) sowie in einer anschließenden 
Diskussion.  

Die Bearbeitungszeit für die Konzepterstellung und die 
Dauer des mündlichen Vortrages legt die Prüferin/der Prü-
fer fest; die Bearbeitungszeit soll sechs Wochen nicht über-
schreiten. 

(23) Eine Lern- und Reflexionsaufgabe ist eine schriftlich zu be-
arbeitende Aufgabenstellung, die den reflektierten Transfer 
des im Studium erworbenen Wissens unterstützen soll. Der 
Fokus der jeweiligen Lern- und Reflexionsaufgabe bezieht 
sich auf die modularen Schwerpunkte und Bildungsberei-
che des jeweiligen Semesters. Die Art, den Umfang und die 
Bearbeitungszeit der Prüfungsleistung legt die/der Prüfende 
fest. Die in den Anlagen 4 und 6 gekennzeichneten Lern- 
und Reflexionsaufgaben werden mit „bestanden“ oder 
„nicht bestanden“ bewertet. In diesem Fall kann eine Lern- 
und Reflexionsaufgabe nur als bestanden gewertet werden, 
wenn die/der zu Prüfende auch die vom Prüfungsaus-
schuss für die Lehrveranstaltung festgelegte Anwesenheits-
pflichtquote erfüllt. 

(24)  Die Aufgaben für die Prüfungsleistungen werden von der 
Prüferin oder dem Prüfer festgelegt. Multiple Choice Aufga-
ben sind nur in geringem Umfang zulässig; dies gilt auch für 
die elektronische Prüfung. Gibt es für eine Prüfung mehrere 
Prüferinnen und Prüfer und können sich diese nicht einigen, 
legt der Prüfungsausschuss nach den Vorschlägen der Prü-
ferinnen und Prüfer die Aufgaben fest. Zu den Prüfungsleis-
tungen nach den Absätzen 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 20, 22 
kann der/dem zu Prüfenden die Gelegenheit gegeben wer-
den, für die Aufgabe Vorschläge zu machen. 

(25) Die Zertifikatsstudierenden sollen auch befähigt werden, 
selbständig und im Zusammenwirken mit anderen Perso-
nen wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen sowie de-
ren Bedeutung für die Gesellschaft und die berufliche Pra-
xis zu erkennen. Hierzu sollen geeignete Arten von Prü-
fungsleistungen in Form einer Gruppenarbeit zugelassen 
werden. Der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag 
der/des einzelnen zu Prüfenden muss die an die Prüfung zu 
stellenden Anforderungen erfüllen sowie als individuelle 
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Prüfungsleistung auf Grund der Angabe von Abschnitten, 
Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien deutlich ab-
grenzbar und für sich bewertbar sein. 

(26) Schriftliche Ausarbeitungen zu Prüfungsleistungen (mit Aus-
nahme der Klausur) sind auf Verlangen der Prüferin oder 
des Prüfers zusätzlich als elektronische Datei abzugeben. 

 
§ 10 Nachteilsausgleich 

Macht die/der zu Prüfende glaubhaft, dass sie/er wegen Krank-
heit oder Behinderung oder einer eine außergewöhnliche Belas-
tung darstellenden familiären Verpflichtung nicht in der Lage ist, 
Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgeschriebenen 
Form abzulegen, kann ihr oder ihm durch den Prüfungsaus-
schuss nach Rücksprache mit dem/der Prüfer/Prüferin ermöglicht 
werden, die Prüfungsleistungen außerhalb der regulär festgeleg-
ten Prüfungstermine, innerhalb einer verlängerten Bearbeitungs-
zeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form 
zu erbringen. Zum Nachweis geltend gemachter Erkrankungen 
kann die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses verlangt wer-
den. 

 
§ 11 Öffentlichkeit bei mündlichen Prüfungen 

Studierende, die sich demnächst der gleichen Prüfung unterzie-
hen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eige-
nes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörerin-
nen oder Zuhörer bei mündlichen Prüfungen und mündlich abzu-
legenden Teilen von Prüfungen zuzulassen. Auf Antrag der zu 
Prüfenden können die Prüferinnen und Prüfer auch andere als 
die genannten Personen als Zuhörerinnen und Zuhörer zulassen. 
Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses an die/den zu Prüfende/Prüfenden. Auf An-
trag einer/eines zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen oder Zuhörer 
nach S. 1 auszuschließen. 

 
§ 12 Zulassung zu Prüfungen 

(1) Der Antrag auf Zulassung (Meldung) zu den einzelnen Prü-
fungen ist schriftlich oder elektronisch bei dem/der Prüfer/in 
oder bei einer vom Prüfungsausschuss beauftragten Stelle 
innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes zu stellen.  

(2) Zu einer Prüfung wird zugelassen, wer  

a) über die Zugangsberechtigung gem. § 3 verfügt, 

b) an der Ostfalia Hochschule oder, wenn es um die Prü-
fungen der Zertifikatsprogramme geht, an einer Koope-
rationshochschule gem. § 2 Abs. 2 für das betreffende 
Zertifikatsangebot teilnahmeberechtigt ist, 

c) nicht beurlaubt ist, 

d) und ein ordnungsgemäßes Zertifikatsstudium im Rah-
men des tatsächlichen Lehrangebotes nachweist.  

Ein Auslandssemester steht der Prüfungsberechtigung 
nicht entgegen. Der Meldung sind, soweit sich nicht ent-
sprechende Unterlagen bei der Hochschule befinden, 
Nachweise über die Zulassungsvoraussetzungen beizufü-
gen. 

(3) Über die Zulassung zu den Prüfungen entscheidet der Prü-
fungsausschuss. Die Zulassung wird versagt, wenn 

1. die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder 

2. die Unterlagen unvollständig sind. 

Die Versagung der Zulassung erfolgt in Text- oder Schrift-
form. 

 
§ 13 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ be-
wertet, wenn die/der zu Prüfende 

1. zu einem Prüfungstermin nicht erscheint oder 

2. nach Ablauf der Rücktrittsfrist von der Prüfung zurück-
tritt oder 

3. den Abgabetermin für die schriftliche Ausarbeitung ei-
ner Prüfungsleistung nicht einhält. 

(2) Versucht die/der zu Prüfende das Ergebnis ihrer/seiner Prü-
fungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht zuge-
lassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prü-
fungsleistung mit „nicht ausreichend“ bewertet. Hierüber 
entscheidet der Prüfungsausschuss. Vor der Entscheidung 
ist der Prüferin/dem Prüfer bzw. der/den aufsichtführenden 
Person/en und der/dem zu Prüfenden Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. 

(3) Wer sich eines Verstoßes gegen die Ordnung der Prüfung 
schuldig gemacht hat, kann von der jeweiligen aufsichtfüh-
renden Person von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt 
die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ 
bewertet. 

 
§ 14 Bewertung der Prüfungsleistungen sowie Bildung der 
Noten 

(1) Die einzelnen Prüfungsleistungen werden unbeschadet der 
Regelung in § 9 Abs. 4 S. 1 von der vom Prüfungsaus-
schuss bestellten jeweiligen Prüferin oder dem vom Prü-
fungsausschuss bestellten jeweiligen Prüfer bewertet. Auf 
Antrag der zu Prüfenden oder des zu Prüfenden, sowie im 
Falle der letzten Wiederholungsprüfung wird die Bewertung 
durch zwei vom Prüfungsausschuss bestellte Prüferinnen 
und Prüfer vorgenommen. Im Falle des § 9 Abs. 5, 9, 10, 
11, 19, 21 und 22 sowie des § 9 Abs. 6, 8 und 16 mit zu-
sätzlicher mündlicher Erläuterung ist der Antrag auf Bewer-
tung durch eine zweite Prüferin oder einen zweiten Prüfer 
bereits mit der Anmeldung zu stellen. In anderen Fällen ist 
der Antrag bis zum Ende des Semesters zu stellen, das auf 
die Prüfung folgt. Schriftliche Prüfungsleistungen sollen 
spätestens vier Wochen nach der Abgabe bewertet sein. 

(2) Für die Bewertung einer Prüfungsleistung sind vorbehaltlich 
der in den Anlagen 4 und 6 aufgeführten Ausnahmen fol-
gende Noten zu verwenden: 

1,0; 1,3  = sehr gut: 
eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = gut: 
eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderun-
gen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend: 
eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen 
Anforderungen entspricht, 

3,7; 4,0  = ausreichend: 
eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den durchschnittli-
chen Anforderungen entspricht, 
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5,0  = nicht ausreichend: 
eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anfor-
derungen nicht mehr genügt. 

 Ergibt sich die Note als arithmetisches Mittel von Einzelbe-
wertungen, so werden dafür die beiden ersten Dezimalstel-
len hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. Die Note lautet dann bei 
einem Mittel 

von 1,00 bis 1,15: 1,0 

von 1,16 bis 1,50: 1,3 

von 1,51 bis 1,85: 1,7 

von 1,86 bis 2,15: 2,0 

von 2,16 bis 2,50: 2,3 

von 2,51 bis 2,85:  2,7 

von 2,86 bis 3,15:  3,0 

von 3,16 bis 3,50:  3,3 

von 3,51 bis 3,85:  3,7 

von 3,86 bis 4,00:  4,0 

ab 4,01:  5,0. 

Die in den Anlage 4 und 6 mit „*)“ gekennzeichneten Prü-
fungsleistungen werden mit „bestanden“ oder „nicht bestan-
den“ bewertet und gehen nicht in die Gesamtnote ein. 

(3) Die Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit mindes-
tens „ausreichend“ bewertet wird. Bewerten mehrere Prü-
fende dieselbe Prüfungsleistung, ist sie bestanden, wenn 
alle sie mit mindestens „ausreichend“ bewerten. In diesem 
Fall ergibt sich die Note als arithmetisches Mittel. Abs. 2 
S. 2, 3 gilt entsprechend. 

(4) Bezieht sich innerhalb eines Moduls eine Prüfungsleistung 
gem. Anlagen 4 und 6 auf zwei oder mehr Lehrveranstaltun-
gen, so richtet sich die fächerübergreifende Ausgestaltung 
und Bewertung nach der Gewichtung der Lehrveranstaltun-
gen nach Leistungspunkten. 

(5) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsleis-
tungen der Modulprüfung bestanden wurden (vgl. Anlagen 
4, 6). Die Modulnote errechnet sich als gewichtetes arithme-
tisches Mittel der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen 
mit den in Anlagen 4 festgelegten Gewichten; Abs. 2 S. 2, 3 
gilt entsprechend. 

(6) Die Gesamtnote eines Zertifikatsprogramms, das benotete 
Prüfungsleistungen enthält, wird als gewichtetes arithmeti-
sches Mittel der Modulnoten nach Abs. 5 mit den in den An-
lagen 4 und 6 festgelegten Gewichten berechnet, Abs. 2 
S. 2, 3 gilt entsprechend. Dabei gehen die Modulnoten mit 
einer Nachkommastelle entsprechend Abs. 2 ein.  

(7) Auf einem Zertifikat über ein Zertifikatsangebot, das beno-
tete Prüfungsleistungen enthält, werden die Modulnoten 
und die Gesamtnote sowohl in Worten als auch in Klam-
mern als Zahl angegeben. Die Zahlenangabe erfolgt bei 
Modulnoten mit einer Nachkommastelle und bei der Ge-
samtnote mit zwei Nachkommastellen.  

(8)  Auf einem Modul- oder Unizertifikat gem. § 2 Abs. 6 wird 
keine Gesamtnote ausgewiesen. 

§ 15 Wiederholung von Prüfungsleistungen 

(1) Nicht bestandene Prüfungsleistungen können wiederholt 
werden. Die Zahl der Wiederholungsversuche ist nicht be-
grenzt. Wenn die Units und Module gem. Anlagen 4 und 6 
nicht (mehr) angeboten werden, besteht kein Anspruch auf 
eine Wiederholungsprüfung. 

(2) Für bestandene Prüfungsleistungen und Studien- und Prü-
fungsleistungen, die gem. § 8 anerkannt wurden, besteht 
keine Wiederholungsmöglichkeit. 

 
§ 16 Zertifikate 

Nach Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen sind über die be-
standenen Prüfungen  

- der Zertifikatsprogramme gem. § 2 Abs. 3, 4 ein Hochschul-
zertifikat (Anlagen 1 und 2), 

- einzelner Units oder Module außerhalb der Zertifikatspro-
gramme ein Modulzertifikat oder Unitzertifikat (Anlagen 3a 
und 3b) 

auszustellen. 

 
§ 17 Ungültigkeit der Zertifikatsprüfung 

(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache 
erst nach der Aushändigung des Zertifikates bekannt, so 
kann der Prüfungsausschuss nachträglich die betreffende 
Note entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder 
teilweise für „nicht bestanden“ erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prü-
fung nicht erfüllt, ohne dass die/der zu Prüfende hierüber 
täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushän-
digung des Zertifikates bekannt, so wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulas-
sung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prü-
fungsausschuss unter Beachtung der gesetzlichen Bestim-
mungen über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungs-
akte. 

(3) Der/dem zu Prüfenden ist vor einer Entscheidung Gelegen-
heit zur Erörterung der Angelegenheit mit dem Prüfungs-
ausschuss zu geben. 

(4) Das unrichtige Zertifikat ist einzuziehen und durch ein richti-
ges Zertifikat zu ersetzen. 

 
§ 18 Einsicht in Prüfungsleistungen und Prüfungsakte, recht-
zeitige Rüge 

(1) Die/der zu Prüfende wird auf Antrag vor Abschluss einer 
Prüfung über Teilergebnisse unterrichtet. 

(2) Der/dem zu Prüfenden wird auf Antrag nach Abschluss je-
der Teil- oder Modulprüfung Einsicht in ihre/seine schriftli-
chen Prüfungsarbeiten, in die Bemerkungen der Prüfenden 
und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag ist spä-
testens ein Jahr nach Ablauf des Semesters, in dem die be-
troffene Prüfung stattgefunden hat, beim Prüfungsaus-
schuss zu stellen. Der Prüfungsausschuss bestimmt Ort 
und Zeit der Einsichtnahme. Soweit sich die Unterlagen 
(noch) bei der Prüferin oder dem Prüfer befinden, gewährt 
diese oder dieser die Einsicht. 
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(3) Die oder der zu Prüfende hat Mängel des Prüfungsverfah-
rens unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis des Mangels, zu rügen. 

 
§ 19 Rechtsbehelfsverfahren 

(1) Gegen Entscheidungen, denen eine Leistungsbewertung 
zugrunde liegt, kann beim Prüfungsausschuss Widerspruch 
nach den §§ 68 ff. VwGO eingelegt werden. 

(2) Soweit sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch 
eine Prüfende oder einen Prüfenden richtet, leitet der Prü-
fungsausschuss den Widerspruch dieser oder diesem Prü-
fenden zur Überprüfung zu. Ändert die oder der Prüfende 
die Bewertung dem Widerspruch entsprechend, so hilft der 
Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. Andernfalls über-
prüft der Prüfungsausschuss die Entscheidung aufgrund 
der Stellungnahme der oder des Prüfenden insbesondere 
darauf, ob 

a) das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durch-
geführt worden ist, 

b) bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt 
ausgegangen worden ist, 

c) allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet 
worden sind, 

d) sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägun-
gen hat leiten lassen. 

 Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die 
Bewertung durch mehrere Prüfende richtet. Der Prüfungs-
ausschuss kann zur Bewertung der Leistung der Wider-
spruchsführerin oder des Widerspruchsführers eine Gut-
achterin oder einen Gutachter bestellen. Die Gutachterin  
oder der Gutachter muss die Qualifikation nach § 6 haben. 
Nach Vorliegen des Gutachtens ist der Widerspruchsführe-
rin oder dem Widerspruchsführer und der oder dem Prüfen-
den vor der Entscheidung des Prüfungsausschusses Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. 

(3) Hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, legt 
er den Widerspruch dem Fakultätsrat zur Entscheidung vor. 
Die studentischen Vertreterinnen und Vertreter im Fakul-
tätsrat haben in Bewertungsfragen und bei Entscheidungen 
über die Anerkennung von Prüfungsleistungen nur eine be-
ratende Stimme. Über den Widerspruch soll innerhalb von 
sechs Wochen, im Fall des Abs. 2 S. 5 innerhalb von neun 
Wochen, entschieden werden. Wird dem Widerspruch nicht 
abgeholfen, bescheidet die Leitung der Hochschule die Wi-
derspruchsführerin oder den Widerspruchsführer. 

(4) Gegen andere als in Abs. 1 genannte Entscheidungen kann 
ohne Durchführung eines Vorverfahrens Klage beim Ver-
waltungsgericht gem. §§ 68 ff. VwGO, § 80 Abs. 1, 2 NJG 
erhoben werden. Davon unberührt bleibt das Recht auf Ein-
legung des nicht förmlichen Rechtsbehelfs einer Gegenvor-
stellung. Reicht die oder der zu Prüfende vor Klageerhe-
bung eine Gegenvorstellung beim Prüfungsausschuss ein, 
so gelten die Abs. 2 und 3 entsprechend. 

 
§ 20 Inkrafttreten 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 
3 nach ihrer Genehmigung am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung im Verkündungsblatt der Hochschule zum Winterse-
mester 2020/21 in Kraft. 

(2) § 2 Abs. 2, Abs. 3 S. 2, Abs. 4 S. 2, § 8 Abs. 1 treten am 
Tag nach Abschluss des Kooperationsvertrages zwischen 
den Kooperationshochschulen in Kraft. 

(3) Die Anlagen 1 und 2 beschließt der von den Kooperations-
hochschulen zu gründende Kooperationsrat hochschulüber-
greifend. Sie, § 2 Abs. 5 sowie § 16, soweit er sich auf die 
Anlagen 1 und 2 bezieht, treten am Tag nach Bekanntma-
chung der vorgenannten Anlagen im Verkündungsblatt der 
Hochschule in Kraft. 

 

 



 

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften  

– Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 

Verkündungsblatt Nr. 53/2020 

Seite 12 von 24 

Anlage 1: Muster des Hochschulzertifikats „Certificate of Basic Studies“ 
 
Einstweilen unbesetzt, vgl. § 20 Abs. 3 
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Anlage 2: Muster des Hochschulzertifikats „Diploma of Basic Studies“ 
 
Einstweilen unbesetzt, vgl. § 20 Abs. 3 
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Anlage 3a: Muster eines Modulzertifikats 
 
 

Zertifikat 
 
 

Frau/Herr*) …………………………………………….. 
geb. am*) ………………………….. in*) ……………………………………………………… 

 
hat das Weiterbildungsmodul 

   

…………………………………………………………*) 
 
 
im Umfang von …… Leistungspunkten nach ECTS*) auf Bachelor-Niveau (HQR Stufe 1)  

 

an der 
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften 

– Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 

Fakultät Gesundheitswesen 

 

 

 

erfolgreich mit der Note …**) bestanden. 
 
 

 

Wolfsburg, den …………………… 

 
 
__________________________  ____________________________ 
Prüfer/in oder Modulverantwortliche/r  Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses 

 

 

 

 

 

*) Zutreffendes einsetzen 
**) „mit der Note …“ nur einzutragen, wenn eine Benotung erfolgte 
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Anlage 3b: Muster eines Unitzertifikats 
 
 
 

Zertifikat 
 
 

Frau/Herr*) …………………………………………….. 
geb. am*) ………………………….. in*) ………………………………   ……………………… 

 
hat die Weiterbildung  

   

…………………………………………………………*) 

Unit*) …: ………………………………………………………………...*) 
 
 

im Umfang von …… Leistungspunkten nach ECTS*) auf Bachelor-Niveau (HQR Stufe 1) 

 

 

an der 
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften 

– Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 

Fakultät Gesundheitswesen 

 

 

erfolgreich mit der Note …**) bestanden. 
 
 

 

Wolfsburg, den ………….…… 

 
 
__________________________  ____________________________ 
Prüfer/in oder Modulverantwortliche/r  Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses 

 

 

*) Zutreffendes einsetzen 
**) „mit der Note …“ nur einzutragen, wenn eine Benotung erfolgte 
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Anlage 4: Art und Umfang der Prüfungsleistungen des Zertifikatsangebots gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Buchst. a) 
 

Modul WBB-PRAX-01 

Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul  

Prüfungs-

leistung 

Anleiten und Bewerten in der Praxisanleitung 

Nr. Bezeichnung 
Arbeitsaufwand (Std.) 

LP 
KST DL SST 

1 
Anleitungssituationen planen und 

durchführen 
24 0 26 2 0 

0 

KO*) 

2 Beurteilen und Bewerten 24 0 26 2 0 KO*) 

3 
Die Rolle als Praxisanleiter*in 

wahrnehmen und gestalten 
24 0 26 2 0 KO*) 

         

       6    

Modul WBB-PRAX-02 

Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul  

Prüfungs-

leistung 

Betriebliche Ausbildung planen und durchführen in der Praxisanleitung 

Nr. Bezeichnung 
Arbeitsaufwand (Std.) 

LP 
KST DL SST 

1 

Kommunikation und Konflikt-

management in komplexen 

Situationen 

24 0 26 2 0 

0 

KO*) 

2 Anleitung von Gruppen 24 0 26 2 0 KO*) 

3 
Ausbildungspläne entwickeln und 

schreiben 
24 0 26 2 0 KO*) 

         

       6    

Modul WBB-PRAX-03 

Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul  

Prüfungs-

leistung 

Rechtliche und qualitative Aspekte in der betrieblichen Ausbildung 

Nr. Bezeichnung 
Arbeitsaufwand (Std.) 

LP 
KST DL SST 

1 Qualitätssicherung der Ausbildung 24 15 36 3 0 

0 

KO*) 

2 
Rechtliche Rahmenbedingungen in 

der Ausbildung 
24 15 36 3 0 KO*) 

          

       6    

Modul WBB-PRAX-04 

Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul  

Prüfungs-

leistung 

Professionelles Pflegeverständnis und berufliches Selbstverständnis 

entwickeln 

Nr. Bezeichnung 
Arbeitsaufwand (Std.) 

LP 
KST DL SST 

1 
Pflegeberufliche Sozialisation und 

Identitätsentwicklung 
24 15 36 3 0 

0 

KO*) 

2 
Professionell Handeln im 

pflegeberuflichen Kontext 
24 15 36 3 0 KO*) 

          

       6    
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Modul WBB-DEM-01 

Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul  

Prüfungs-

leistung 

Demenzsensible Patientenversorgung 

Nr. Bezeichnung 
Arbeitsaufwand (Std.) 

LP 
KST DL SST 

1 Demenz verstehen 16 14 20 2 0 

0 

KO*) 

2 Beziehungen gestalten  16  14 20 2 0 KO*) 

3 
Umgang mit herausfordernden 

Situationen 
16 14 20 2 0 KO*) 

               

         6      

Modul WBB-DEM-02 

Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul  

Prüfungs-

leistung 

Kooperation und Konfliktmanagement in der demenzsensiblen 

Patientenversorgung 

Nr. Bezeichnung 
Arbeitsaufwand (Std.) 

LP 
KST DL SST 

1 Konflikte im Berufsalltag meistern 16 14 20 2 0 

0 

KO*) 

2 Interaktion und Kooperation 16 14 20 2 0 KO*) 

3 
Rechtliche Rahmenbedingungen 

kennen und verstehen 
16 14 20 2 0 KO*) 

          

       6    

Modul WBB-NOT-01 

Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul  

Prüfungs-

leistung 

Notfallmanagement für Gesundheitsberufe 

Nr. Bezeichnung 
Arbeitsaufwand (Std.) 

LP 
KST DL SST 

1 Basic Life Support 9 7 34 2 0 

0 

KO*) 

2 Brandschutz & Räumung 9 7 34 2 0 KO*) 

3 Immediate Life Support (ILS) 18 0 32 2 0 KO*) 

          

       6    

Modul WBB-NOT-02 

Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul  

Prüfungs-

leistung 

Strukturierte Notfallversorgung 

Nr. Bezeichnung 
Arbeitsaufwand (Std.) 

LP 
KST DL SST 

1 Advanced Cardiac Life Support 18 0 32 2 0 

0 

KU*) 

2 Pediatric Advanced Life Support 18 0 32 2 0 KU*) 

3 
Emergency Medical Patients, 

Assessment, Care and Transport 
18 0 32 2 0 KU*) 

          

       6    
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Modul WBB-NOT-03 

Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul  

Prüfungs-

leistung 

Erweiterte Notfallversorgung 

Nr. Bezeichnung 
Arbeitsaufwand (Std.) 

LP 
KST DL SST 

1 Professional Trauma Life Support 18 0 32 2 0 

0 

KU*) 

2 Difficult-Airway-Management 18 0 32 2 0 KU*) 

3 Patientensicherheit 18 16 16 2 0 KU*) 

          

       6    

Modul WBB-HYG-01  

Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul  

Prüfungs-

leistung 

Hygienemanagement für Gesundheitsberufe 

Nr. Bezeichnung 
Arbeitsaufwand (Std.) 

LP 
KST DL SST 

1 Grundlagen allgemeiner Hygiene 12 10 28 2 0 

0 

KO*) 

2 Hygiene der Medizin und Pflege 12 10 28 2 0 KO*) 

3 Infektionsintervention 12 3 35 2 0 KO*) 

          

       6    

Modul WBB-QUALI-01 

Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul  

Prüfungs-

leistung 

Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen 

Nr. Bezeichnung 
Arbeitsaufwand (Std.) 

LP 
KST DL SST 

1 Qualitätsmanagement 40 24 36 4 0 
0 

KO*) 

2 Moderation 16 0 34 2 0 KO*) 

          

       6    

Modul WBB-DIV-01 

Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul  

Prüfungs-

leistung 

Diversity Management 

Nr. Bezeichnung 
Arbeitsaufwand (Std.) 

LP 
KST DL SST 

1 Interkulturelle Pflege 30 0 45 3 0 
0 

KO*) 

2 Konfliktmanagement 30 0 45 3 0 KO*) 

          

       6    
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Modul WBB-BER-01  

Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul  

Prüfungs-

leistung 

Beratungskompetenz 
 

Nr. Bezeichnung 
Arbeitsaufwand (Std.) 

LP 
KST DL SST 

1 Klientenorientierte Beratung 45 0 30 3 0 
0 

KO*) 

2 Coaching und Supervision 30 0 45 3 0 KO*) 

          

       6    

 

Legende 

DL 

 

 

Distanzlernen   

KST Kontaktstudium        

LP Leistungspunkte entsprechend ECTS   

Std. Stunden        

SST Selbststudium        

KO Komplexe Aufgabe        

KU Kumulationsprüfung        

PA Projektarbeit        

EP E-Portfolio        

R Referat        

H Hausarbeit        

*) Die Prüfungsleistung wird mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet   
# Die Studierenden wählen die Prüfungsart bis zu dem Zeitpunkt, den der/die 

Prüfer/in bestimmt   
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Anlage 5: Das Modulangebot der Kooperationshochschulen nach Schwerpunkten  
 
 

Kommunikation und 
Kooperation 

Patientensicherheit und          
-versorgung 

Veränderungsmanagement 
und Führung 

Gesundheitsförderung 

Patientensicherheit: 
Kooperation und 
Kommunikation 

Tools und Techniken eines 
patientenzentrierten 

Sicherheitsmanagements 

Mitarbeiterorientierte Führung 
in der Pflege als Chance für 
die Zukunft: Individuum und 

Team 

 

Informations- und 
Versorgungskontinuität 

durch elektronische 
Kommunikation 

Rechtliche Aspekte der 
Patientensicherheit in 

arbeitsteiligen 
Gesundheitseinrichtungen 

Mitarbeiterorientierte Führung 
in der Pflege als Chance für 
die Zukunft: Mitarbeitende 

fördern und Zusammenarbeit 
gestalten 

 

Beratungskompetenz 
Patientensicherheit: 

Kooperation und 
Kommunikation 

Qualitätsmanagement im 
Gesundheitswesen 

 

Diversity Management 
Sicherheitskultur und 
Changemanagement 

Sicherheitskultur und 
Changemanagement 

 

 
Demenzsensible 

Patientenversorgung 
Anleiten und Bewerten in  der 

Praxisanleitung 
 

 

Kooperation und 
Konfliktmanagement in der 

demenzsensiblen 
Patientenversorgung 

Betriebliche Ausbildung 
planen und durchführen in 

der Praxisanleitung 
 

 
Hygienemanagement für 

Gesundheitsberufe 

Rechtliche und qualitative 
Aspekte in der betrieblichen 

Ausbildung 
 

 
Notfallmanagement für 

Gesundheitsberufe 

Professionelles 
Pflegeverständnis und 

berufliches Selbstverständnis 
entwickeln 

 

 
Erweiterte 

Notfallversorgung 
  

 
Strukturierte 

Notfallversorgung 
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Anlage 6: Art und Umfang der Prüfungsleistungen des Zertifikatsangebots gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Buchst. b) 
 

Modul WB-GERPF-01    

Gerontologische Pflege Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul 

Prüfungs-

leistung 
Nr. Bezeichnung 

Arbeitsaufwand (Std.) 
LP 

KST DL SST 

1 Gerontologische Pflege 32 18 100 6 6 6 PA, KO# 

         

     6    

Modul WB-GERPF-02    

Management von Multimorbidität Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul 

Prüfungs-

leistung 
Nr. Bezeichnung 

Arbeitsaufwand (Std.) 
LP 

KST DL SST 

1 Management von Multimorbidität 32 18 100 6 6 6 PA, KO# 

         

     6    

Modul WB-GERPF-03    

Palliative Versorgung älterer Menschen Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul 

Prüfungs-

leistung 
Nr. Bezeichnung 

Arbeitsaufwand (Std.) 
LP 

KST DL SST 

1 
Palliative Versorgung älterer 

Menschen 
32 18 100 6 6 6 PA, KO# 

         

     6    

Modul WB-GERPF-04    

Schnittstellenmanagement in der gerontologischen Pflege Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul 

Prüfungs-

leistung 
Nr. Bezeichnung 

Arbeitsaufwand (Std.) 
LP 

KST DL SST 

1 
Schnittstellenmanagement in der 

gerontologischen Pflege 
32 18 100 6 6 6 PA, KO# 

         

     6    

Modul WB-MMB-01    

Organisation und Management für Einrichtungen der Eingliederungshilfe Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul 

Prüfungs-

leistung 
Nr. Bezeichnung 

Arbeitsaufwand (Std.) 
LP 

KST DL SST 

1 
Organisation und Management für 

Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
24 16 110 6 6 6 R, H# 

         

     6    
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Modul WB-MMB-02     

Alterung von Menschen mit Beeinträchtigungen Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul 

Prüfungs-

leistung 
Nr. Bezeichnung 

Arbeitsaufwand (Std.) 
LP 

KST DL SST 

1 
Alterung von Menschen mit 

Beeinträchtigungen 
24 16 110 6 6 6 H 

         

     6    

Modul WB-MMB-03    

Psychische Erkrankungen bei Menschen mit Beeinträchtigungen Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul 

Prüfungs-

leistung 
Nr. Bezeichnung 

Arbeitsaufwand (Std.) 
LP 

KST DL SST 

1 
Psychische Erkrankungen bei 

Menschen mit Beeinträchtigungen 
24 16 110 6 6 6 H, R# 

         

     6    

Modul WB-PFL-01    

Innovationen in der stationären Langzeitpflege Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul 

Prüfungs-

leistung 
Nr. Bezeichnung 

Arbeitsaufwand (Std.) 
LP 

KST DL SST 

1 
Innovationen in der stationären 

Langzeitpflege 
32 18 100 6 6 6 PA, KO# 

         

     6    

Modul WB-PFL-02    

Leben zu Hause trotz Pflegebedarf ermöglichen Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul 

Prüfungs-

leistung 
Nr. Bezeichnung 

Arbeitsaufwand (Std.) 
LP 

KST DL SST 

1 
Leben zu Hause trotz Pflegebedarf 

ermöglichen 
32 18 100 6 6 6 PA, KO# 

         

     6    

Modul WB-PFL-03    

Ethische Fallbesprechungen in der Pflege Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul 

Prüfungs-

leistung 
Nr. Bezeichnung 

Arbeitsaufwand (Std.) 
LP 

KST DL SST 

1 
Ethische Fallbesprechungen in der 

Pflege 
32 18 100 6 6 6 

H, R, PA, 

EP# 

         

     6    
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Modul WB-PFL-04    

Gendersensible lebensphasenorientierte Personalpolitik in der Pflege 

gestalten 
Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul 

Prüfungs-

leistung 
Nr. Bezeichnung 

Arbeitsaufwand (Std.) 
LP 

KST DL SST 

1 

Gendersensible 

lebensphasenorientierte 

Personalpolitik in der Pflege gestalten 

32 18 100 6 6 6 KO 

         

     6    

Modul WB-DIGI-01    

Digitalisierung im Gesundheits- und Pflegewesen Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul 

Prüfungs-

leistung 
Nr. Bezeichnung 

Arbeitsaufwand (Std.) 
LP 

KST DL SST 

1 
Digitalisierung im Gesundheits- und 

Pflegewesen 
32 18 100 6 6 6 KO 

         

     6    

Modul WB-GUP-01 

Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul  

Prüfungs-

leistung 

Partizipative Gesundheitsförderung und Prävention planen 

Nr. Bezeichnung 
Arbeitsaufwand (Std.) 

LP 
KST DL SST 

1 
Partizipative Gesundheitsförderung 

und Prävention planen 
24 16 110 6 6 6 PA, KO# 

         

      6    

Modul WB-VERS-01  

Gewicht 

Prüfungs-

leistung 

Gewicht 

Modul 

Prüfungs-

leistung 

Versorgungsgestaltung in unterschiedlichen Lebenslagen 

Nr. Bezeichnung 
Arbeitsaufwand (Std.) 

LP 
KST DL SST 

1 
Versorgungsgestaltung in 

unterschiedlichen Lebenslagen 
24 16 110 6 6 6 PA, KO# 

         

     6    
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Legende 

DL 

 

 

Distanzlernen   

KST Kontaktstudium        

LP Leistungspunkte entsprechend ECTS   

Std. Stunden        

SST Selbststudium        

KO Komplexe Aufgabe        

KU Kumulationsprüfung        

PA Projektarbeit        

EP E-Portfolio        

R Referat        

H Hausarbeit        

*) Die Prüfungsleistung wird mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet   
# Die Studierenden wählen die Prüfungsart bis zu dem Zeitpunkt, den der/die 

Prüfer/in bestimmt.   

         
 


